
Inhalt 

Inhalt 

Seite 

Vorwort III 

Autor V 

1 Einführung 1 
1.1 Grundsätzlicher Ansatz des Ersten Pflegestärkungsgesetzes 1 
1.1.1 Kombinationsmöglichkeit der Verhinderungs- und Kurzzeitpflege 2 
1.1.2 Ausbau der Leistungen der Tages- und Nachtpflege 3 
1.1.3 Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen 4 
1.1.4 Ausbau der niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsleistungen 4 
1.1.5 Wohngruppenzuschlag 4 
1.1.6 Vergütung gemäß § 89 SGB XI und Pflegevertrag gemäß § 120 SGB XI ...5 
1.1.7 Pflegeunterstützungsgeld 5 
1.1.8 Stärkung der Finanzierung des Systems 5 
1.2 Der übergeordnete Gedanke der Anpassung an einen neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriff 6 

2 Neue Gesetzeslage 11 
2.1 Pflegeberatung, § 7 Absatz 3 SGB XI (Art. 1, Nr. 2) 11 
2.2 Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit, § 18 Abs. 3a, Satz 6 

SGB XI (Art. 1, Nr. 3a neu) 14 
2.3 Leistungsarten, Grundsätze, § 28 Absatz 1 Nr. 11 und 13 SGB XI 

(Art. 1 Nr. 4) 18 
2.4 Dynamisierung, Verordnungsermächtigung, § 30 SGB XI (Art. 1, Nr. 5) ... 20 
2.5 Pflegesachleistung, § 36 SGB XI (Art. 1, Nr. 6) 22 
2.6 Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen, § 37 SGB XI (Art. 1, Nr. 7) 25 
2.6.1 Beratungseinsatz, § 37 Absatz 3 SGB XI (Art. 1, Nr. 7) 27 
2.7 Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten 

Wohngruppen, § 38a SGB XI (Art. 1, Nr. 8) 28 
2.8 Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson, § 39 SGB XI 

(Art. 1, Nr. 9) 37 
2.9 Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen, § 40 SGB XI 

(Art. 1, Nr. 10) 39 
2.10 Tagespflege und Nachtpflege, § 41 SGB XI (Art. 1, Nr. 11) 41 
2.11 Kurzzeitpflege, § 42 SGB XI (Art. 1, Nr. 12) 44 

Das Pflegestärkungsgesetz I VII 



Inhalt 

2.12 Vollstationäre Pflege und Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe 
für behinderte Menschen, Inhalt der Leistung, §§ 43, 43a SGB XI 
(Art. 1,Nr. 13,14) ........................................................................ 47 

2.13 Zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit und kurzzeitiger Arbeitsverhinderung, 
§ 44a SGB XI (Art. 8, Nr. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

2.14 Leistungen für Versicherte mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf, 
zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen und Weiterentwicklung 
der Versorgungsstrukturen, Berechtigter Personenkreis § 45a SGB XI 
(Art. 1, Nr. 15, 16) ........................................................................ 55 

2.15 Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen, Verordnungs­
ermächtigung, § 45b SGB XI (Art. 1, Nr. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

2.16 Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen, Verordnungsermächtigung, 
§ 45c SGB XI (Art. 1, Nr. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

2.17 Anschubfinanzierung zur Gründung von ambulant betreuten Wohngruppen, 
§ 45e SGB XI (Art. 1, Nr. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 

2.18 Vergütung der stationären Pflegeleistungen, Bemessungsgrundsätze 
§ 84 SGB XI (Art. 1, Nr. 24a, 26a neu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

2.19 Berechnung und Zahlung des Heimentgelts, § 87a SGB XI (Art. 1, Nr. 25) 82 

2.20 Vergütungszuschläge für zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären 
Pflegeeinrichtungen, § 87b SGB XI (Art. 1, Nr. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 

2.21 Vergütung der ambulanten Pflegeleistungen, Grundsätze für die 
Vergütungsregelung, § 89 SGB XI (Art. 1, Nr. 26a, b) . .. ... ... .. . .. . .. ... .. . .. . . 86 

2.22 Qualitätsprüfungen, § 114 SGB XI (Art. 1, Nr. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

2.23 Ergebnisse von Qualitätsprüfungen, § 115 SGB XI (Art. 1, Nr. 28) . . . . . . . . . 93 

2.24 Pflegevertrag bei häuslicher Pflege, § 120 SGB XI (Art. 1, Nr. 28b neu) . . . 97 

2.25 Übergangsregelung, § 122 SGB XI (Art. 1, Nr. 28c).............................. 98 

2.26 Übergangsregelung: Verbesserte Pflegeleistungen für Personen mit 
erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz, § 123 SGB XI 
(Art. 1, Nr. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 

3 Zusammenfassung und Ausblick ................................................... 103 

4 Anhang ....................................................................................... 107 

4.1 Tabellen zu den Pflegesachleistungen ............................................. 107 

4.2 Synoptische Gegenüberstellung des SGB XI vor und nach dem PSG 1 •.• 117 

Literaturverzeichnis ..................................................................... 161 

VIII Behrs Verlag, Hamburg 


